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U m die Ziele der Energiestrate-
gie 2050 zu erreichen, müssen 
bis 2035 Produktionsanlagen 

für neue erneuerbare Energien – meist 
PV-Anlagen – mit einer Produktion von 
11, 4  T Wh [1] gebaut und an das Netz 
angeschlossen werden. Bis 2050 ist das 
Ziel die Produktion von über 24  T Wh.
[2] Eine PV-Anlage produziert an sehr 
wenigen Stunden im Jahr mit der maxi-
malen Leistung. Das Netz muss den-
noch so ausgelegt werden, dass es diese 
maximale Einspeiseleistung aufneh-
men kann. Da das Maximum bei allen 
PV-A nlagen regional zeitgleich auf-
tritt, werden umfangreiche Netzinves-
titionen mit entsprechenden Kosten 
nötig sein. Messungen an bestehenden 

Anlagen haben gezeigt, dass die Pro-
duktionsmenge bei einer Leistung über 
70 % der maximalen PV-Panel-Peak- 
Leistung über das Jahr bei den meisten 
Anlagen zwischen 1 und 3 % beträgt, je 
nach Standort und Ausrichtung der 
Anlage.[3]

Bei einer Limitierung der Einspei-
seleistung (Wirkleistung) benötigt die 
PV-Produktion ohne signifikanten Pro-
duktionsverlust eine wesentlich tiefere 
Netzkapazität. Bei einer Limitierung 
der Netzeinspeisung durch Eigenver-
brauch entfällt dieser Verlust ganz. 
Über mehrere Anlagen gesehen lässt 
sich durch die Limit ier ung damit 
wesentlich mehr Energie ins Netz ein-
speisen.

Bei einer Limitierung der Einspei-
seleistung auf 50 % der PV-Panel- 
Peak-Leistung liegt die Mindereinspei-
sung ins Netz pro Anlage im Mittel bei 
etwa 10 %. Zwei derart begrenzte Anla-
gen generieren somit die gleiche Netz-
belastung wie eine Anlage ohne Limi-
tierung. Die Jahresproduktion erhöht 
sich damit auf 180 % im Vergleich zu 
einer einzigen Anlage ohne Limitie-
rung.

Die Produktion mit der maximalen 
PV-Leistung erfolgt zu Zeiten, zu wel-
chen ohnehin meist ein Energieüber-
schuss besteht. In solchen Situationen 
werden die Strompreise tief oder gar 
negativ sein. Fördermodelle wie Abnah-
mepflichten und Einspeisevergütungen 

PV-Einspeiseleistung | PV-Anlagen speisen typischerweise gleichzeitig ins Netz 
ein. Obwohl sie die maximale Produktion aber nur über eine kurze Zeitdauer im 
Jahr erreichen, muss das Verteilnetz auf diese Produktionsspitzen ausgelegt 
werden. Eine Limitierung der PV-Einspeiseleistung ermöglicht, den kostspieligen 
Netzausbau zu beschränken und das Fördersystem effizienter zu gestalten.

Limitierung als Lösung?
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entschädigen die PV-Einspeisung mit 
einem fixen Ansatz pro produzierte 
kWh – unabhängig vom effektiven 
Marktpreis. Durch die Limitierung der 
PV-Einspeiseleistung lässt sich somit 
Fördergeld einsparen zugunsten der 
Förderung zu sinnvolleren Zeiten. Das 
Fördersystem wird dadurch optimiert.

Die maximale PV-Einspeisung ver-
ursacht relevante Netzausbaukosten. 
Mit dem heutigen Ausspeisemodell 
werden diese durch die Verbraucher 
über das Netznutzungsentgelt getra-
gen. Die maximalen Einspeiseleistun-
gen zu Spitzenzeiten im Sommer verur-
sachen somit hohe Netzausbaukosten 
zulasten der Volksw irtschaft, ohne 
einen wesentlichen Beitrag zur Zieler-
reichung der Energiestrategie 2050 zu 

leisten. Auch hier verhilft die Limitie-
r ung der PV-Einspeiseleistung zu 
einem effizienteren Mitteleinsatz.

Die heutigen Fördermodelle liefern 
keinen Anreiz, die maximale Einspei-
seleistung mittels Eigenverbrauch zu 
reduzieren. Batteriespeicher sind beim 
Auftreten des Leistungsmax imums 
meist bereits geladen. Sie werden gela-
den, sobald ein Produktionsüberschuss 
auftritt. Für eine generelle Vorschrift 
einer Einspeiselimitierung durch den 
Netzbetreiber fehlt heute die rechtliche 
Grundlage.

Lösungsvorschlag
Die Netzausbaukosten zur Aufnahme 
der Leistungsspitzen sind verglichen 
mit der durch die Spitzen produzierten 

Energ iemenge u nverhä lt n ismässi g 
hoch. Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
drängt sich daher eine Limitierung der 
PV-Einspeiseleistung auf. Durch die 
Limitierung der Einspeiseleistung der 
einzelnen A nlagen können bei glei-
chem Netzausbau mehr PV-Anlagen an 
das Netz angeschlossen werden. Somit 
kann eine höhere PV-Produktions-
menge erreicht werden. Damit ist eine 
Limitierung der PV-Einspeiseleistung 
nicht nur aus der Sicht der Netzkapazi-
tät, sondern auch aus energetischer 
Sicht für das Gesamtsystem und damit 
für die ganze Volkswirtschaft sinnvoll. 

Um die volle Wirkung zu erzielen 
und um die Diskriminierungsfreiheit 
zu gewährleisten, muss diese Mass-
nahme schweizweit für alle Anlagen im B
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Bild  1 Limitierung bei 70 % 

der maximalen PV-Panel- 

Peak-Leistung (Beispiel- 

Anlage).

Bild  2 Einspeisbare 

Produktionsmenge in 

Abhängigkeit der maxi-

malen Einspeiseleistung 

(Beispiel-Anlage).

Bild  3 Mehrertrag gesamt-

heitlich bei gegebener 

Netzkapazität.
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Netz gelten. Mit der aktuellen Geset-
zeslage ist eine solche Leistungslimi-
t ier ung aber nicht ohne Weiteres 
durchsetzbar. Darum muss diese Kom-
petenz in einer Verordnung oder auf 
Gesetzesstufe verankert werden.

Limitierungsvarianten
Mit Blick auf die unterschiedlichen 
Anlagegrössen gibt es für die Umset-
zung der PV-Ei nspeiseli m it ier u ng 
mehrere Varianten:

Statische Begrenzung der PV-Leis-
tung: Die Wechselrichter-Ausgangs-
leistung wird unabhängig vom gleich-
zeitigen Strombedarf im Haus und 
unabhängig vom aktuellen Netzzu-
stand auf einen ma x imalen Wer t 
begrenzt (Bild  4a). Die abgeregelte 
kleine Energiemenge ist damit nicht 
ver wertbar. Diese statische Begren-
zung ist technisch einfach durch eine 
fixe Parametrierung der Wechselrich-
ter realisierbar. Eine solche Vorschrift 
besteht in Deutschland bereits. Darum 

ist die notwendige Funktionalität bei 
den meisten Wechselrichtern bereits 
vorhanden. Der Aufwand des Installa-
teurs zur korrekten Parametrierung 
des Wechselrichters ist minimal.

Begrenzung der Netzeinspeisung: 
Die Wechselrichter-Ausgangsleistung 
wird zur Limitierung auf die maximale 
Einspeiseleistung dynamisch begrenzt 
(Bild  4b).Statt die Leistung des Wech-
selr ichters auf einen festgeleg ten 
Maximalwert zu begrenzen, kann sie 
durch sinnvolle Massnahmen w ie 
Eigenverbrauch oder Laden einer Bat-
ter ie oder ei nes Wärmespeichers 
beeinflusst werden. Damit kann der 
ohnehin kleine Energieverlust der sta-
tischen Begrenzung vermieden wer-
den. Die Limitierung der Netzeinspei-
sung liefert so auch den Anreiz, den 
Eigenverbrauch auf die Begrenzung 
der Einspeiseleistung auszurichten. 
Die dynamische Begrenzung der Netz-
einspeisung benötigt im Vergleich zur 
statischen Wechselrichter-Begrenzung 

mehr Intelligenz im Haus. Die Rege-
lung ist jedoch lokal umsetzbar. Sie 
basiert nur auf dem lokal vorhandenen 
Messwert der Netzeinspeisung. Die 
meisten Wechselrichter, neue intelli-
gente Mess- und Steuersysteme oder 
Smar t-Home-Systeme u nterstüt zen 
diese Funktionalität bereits.

Abregelung abhängig vom Netz-
zustand: Die PV-Leistung w ird in 
Abhängigkeit des aktuellen Netzzu-
stands geregelt (Bild  4c). Bei grosser 
Net zbelastu ng, beispielsweise bei 
hoher Spannung oder bei hoher Ein-
speiseleistung in das Netz, wird die 
Produktionsleistung auf Anfor-derung 
des Netzbetreibers reduziert. Solange 
das Netz nicht an seine Grenzen stösst, 
kann die volle Leistung eingespeist 
werden. Für diese Limitier ungsart 
braucht es eine Überwachung der Netz-
belastung und eine Steuermöglichkeit 
i n Echt zeit m it entsprechender 
Messeinr ichtung an verschiedenen 
Knotenpunkten im Netz, dezentraler 
Regeltechnik und Kommunikations-
technik zur Ansteuerung der einzelnen 
PV-Anlagen. Dies ist wesentlich auf-
wendiger als die lokale – statische oder 
dynamische – Begrenzung der Einspei-
seleistung. Die Abregelung abhängig 
vom Netzzustand kommt daher nur bei 
grossen PV-Anlagen in Betracht.

Empfehlung Werkvorschrift
Der Netzbetreiber ist verantwortlich 
für ein sicheres und effizientes Netz. 
Mit den aufkommenden Herausforde-
rungen wie der Aufnahme einer hohen 
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Une installation photovoltaïque produit à la puissance 
maximale pendant très peu d’heures par an. Le réseau doit 
pourtant être conçu de telle sorte qu’il puisse absorber cette 
puissance d’injection maximale. Étant donné que le maxi-
mum est atteint en même temps par toutes les installations 
photovoltaïques d’une région, des investissements impor-
tants dans le réseau seront nécessaires, avec les coûts qui 
s’ensuivent.

Si on limite la puissance d’injection (puissance active), la 
production photovoltaïque nécessite une capacité de réseau 
bien plus faible, sans perte de production significative. 
Cette perte disparaît complètement en cas de limitation de 
l’injection dans le réseau par le biais de la consommation 
propre. Extrapolée à plusieurs installations, la limitation 

permet ainsi d’injecter beaucoup plus d’énergie dans le 
 réseau.

La production avec la puissance photovoltaïque maxi-
male se fait à des heures où il y a généralement un excédent 
d’énergie de toute façon. Dans de telles situations, les prix 
de l’électricité seront bas, voire négatifs. Les modèles d’en-
couragement tels que les obligations de reprise et les rétri-
butions de l’injection indemnisent l’injection photovol-
taïque à un taux fixe par kWh produit – indépendamment du 
prix effectif du marché. Ainsi, la limitation de la puissance 
d’injection photovoltaïque permet de faire des économies 
sur les subventions au profit de l’encouragement à des 
heures plus judicieuses – optimisant au final le système 
d’encouragement. MR

Limitation : la solution ?
Puissance d’injection des installations photovoltaïques

R É S U M É

Bild  4 a) Statische Begrenzung der PV-Leistung; b) Begrenzung der Netzeinspeisung;  

c) Abregelung abhängig vom Netzzustand.
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PV-Einspeiseleistung müssen neue 
Möglichkeiten zur Netzoptimierung 
geprüft und genutzt werden. Die Limi-
tier ung der Einspeiseleistung von 
PV-Anlagen ist sowohl aus volkswirt-
schaftlicher als auch aus energiepoliti-
scher Sicht eine sinnvolle Massnahme. 
Der Netzbetreiber sollte daher die Mög-
lichkeit der Limitierung der PV-Ein-
speiseleistung als Anschlussbedingung 
in die Werkvorschriften aufnehmen. 
Dadurch lässt sich eine diskriminie-
rungsfreie Umsetzung mit flächende-
ckender Wirkung erreichen. Die vorge-
stellten Varianten der Limitierung 
ergeben aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Kosten für unterschiedliche Anla-
gegrössen die jeweils optimale Lösung.

Eine mögliche Formulierung für 
diese Vorschrift lautet:

 l Für alle PV-Anlagen gilt die statische 
Limitierung der Leistung der Wech-
selrichter auf 70 % der PV-Panel- 
Peak-Leistung.

 lDie Betreiber von PV-Anlagen kön-
nen alternativ zum ersten Punkt die 
(dy na m ische) L i m it ier u ng der 
Netz-Einspeiseleistung auf eigene 
Kosten umsetzen. Durch Eigenver-
brauch kann dann der Energieverlust 
vermieden werden.

 l Bei grossen Anlagen (>250  kVA) kann 
als weitere A lternative auch eine 
Abregelung in Abhängigkeit von der 
Netzsituat ion vereinbar t werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass im ent-
sprechenden Netz eine Netzregelung 
auf Basis von lokalen Messwerten 
installiert ist. Dies ist w iederum 
abhängig von der Netzsituation und 
der Beurteilung der Sinnhaftigkeit 

einer Netzregelung im entsprechen-
den Netz durch den Netzbetreiber. 
Der Anlagenbetreiber hat sich auf 
jeden Fall an den Kosten für die Ein-
richtung einer netzbedingten Abre-
gelung als Alternative zu den fixen 
Begrenzungen zu beteiligen.
Mit dieser Vorschrift kann der Netz-

betreiber das Verteilnetz mit Berück-
sichtigung der vorgeschriebenen Limi-
tierung dimensionieren. Die PV-Ein- 
speiselimitierung ist damit eine An- 
schlussbedingung und keine gesteu-
erte Flexibilität im Sinne von StromV V 
Art. 8c. Für die Nicht-Produktion von 
Strom und die Nicht-Verursachung von 
Kosten für Netzausbauten wird keine 
Vergütung bezahlt. Der Netzbetreiber 
wird sicherstellen, dass die Vorschrif-
ten für PV-Anlagen eingehalten wer-
den und die Limitierung somit funkti-
onstüchtig umgesetzt wird. Dies ist in 
Zukunft mit Hilfe der intelligenten 
Messsysteme möglich.

Anpassung gesetzlicher 
Grundlagen
Zur Umsetzung der Einspeiselimitie-
rung könnte beispielsweise das EnG 
Art. 15 wie folgt mit einem Absatz  5 
ergänzt werden:

«Netzbetreiber können zur Wahrung 
eines sicheren und effizienten Netzes 
die Limitierung der Einspeise-Wirk-
leistung auf maximal 70 % der PV- 
Panel-Peak-Leistung entschädigungs-
los vorschreiben. Eine solche Limitie-
rung hat diskriminierungsfrei zu erfol-
gen.»

Auf die Entschädigung der dadurch 
nicht produzierten respektive nicht ins 

Netz eingespeisten Energie soll ver-
zichtet werden. Sie wirft schwierige 
prozessuale Fragen auf (Wie viel Ener-
gie wurde nicht produziert? Zu wel-
chem Preis? Wurde Eigenverbrauch 
getätigt?) und verursacht unverhältnis-
mässig hohe administrative und regu-
lator ische Au f wendu ngen sow ie 
Rechtsunsicherheiten. Durch eine Ver-
gütung würde insbesondere der Anreiz 
für eine netzdienliche Steuerung des 
Eigenverbrauchs fehlen. Die mit der 
Massnahme gewonnene Effizienzver-
besser ung des Fördersystems wäre 
wieder zerronnen. Auch eine Vergü-
tung im Sinne einer Flexibilitätsvergü-
tung wäre in diesem Fall nicht zielfüh-
rend. Die Leistungsredukt ion über 
Eigenverbrauch erfolgt nur dann, wenn 
die Limitierung nicht vergütet wird. 
Durch Eigenverbrauch oder durch 
Speicherung in einer Batterie kann der 
Produzent die geringe, nicht ins Netz 
einspeisbare Energiemenge dennoch 
nutzen.
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